
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1983/9/20 4Ob384/83,
4Ob407/83

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.09.1983

Norm

UWG §2 A2

UWG §2 A4

Rechtssatz

Da der klagende Mitwerber zu beweisen hat, daß eine Angabe über geschäftliche Verhältnisse geeignet ist, die

betro6enen Verkehrskreise irrezuführen, geht es auch zu seinen Lasten, wenn dies mit den Mitteln des

Provisorialverfahrens nicht festzustellen war.

Entscheidungstexte

4 Ob 384/83

Entscheidungstext OGH 20.09.1983 4 Ob 384/83

Veröff: ÖBl 1984,70

4 Ob 407/83

Entscheidungstext OGH 10.01.1984 4 Ob 407/83

Auch; Beisatz: Hält Beine geruchlos. (T1) Veröff: ÖBl 1984,73
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